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amtlicher Theil.
l. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths.

Nr. 126. Oels, den 29. Februar 1912.

Zur Vermeidung der Weiterverbreitung der Maul- und

Klauenseuche wird der »für den
12. März cr. in Bernstadt

anstehende Viehmarkt verboten. » "«
Die Ortsbehörden haben dies sofort in ortsüblicher Weise

bekanntzumachen.

Nr. 127. Oels', den 7. März 191»2.
Die Maul- und Klauenseuche ist in Obernigk und Sims-

dorf, Kreis Trebnitz, in Suschen, Kreis Groß-Wartenbergxund

auf dem zu Eckersdorf gehörigen Vorwerk Carlshof,.81reis

Namslau, ausgebrochen, dagegen in Dammer, Kreis NamslauL

sowie in Eichgrund Und auf dem zum Gutsbezirk Dalbersdorf
gehörigen Vorwerk Neugut, Kreis Groß-W.artenberg, erloschen.

Nr. 128. Oels, den 7. März 1912.
Der Königliche Herr Landrath in Namslau hat den

Auftrieb von Rindvieh Schafen und Ziegen auf den am
14. März er. in Nams au anstehenden Viehmarkt verboten.
Es dürfen also nur Pferde und Schweine auf den Viehmarkt
gebracht werben.

Nr. 129. Oels, den 7. März 1912.
Nach dem Erlöschen der Maul- und Klauenseuche habe

ich seit dem 1. März d. Js. die über Gut Und Gemeinde
Groß-Ellguth, Gut und Gemeinde Kaltvorwerk Und Gemeinde
sCronendorf Verhängten Sperrmaszregeln aufgehoben.

Nr. 130. Oels, den 1. März 1912.
Unter dem Pferdebestande des Bauergutsbesitzers Runisch,

in---Paulau, Kreis Vrieg, ist Vrustseuche (Jnfluenza) festgestellt
worden.

für. 131. Oels, den 4. März 1912.
In Groß-Krutschen Und Kniegnitz, Kreis Namslau, ist

die Brustseucheform der Jnfluenza der Pferde festgestellt worden.

Nr. 132. Oels, den 7. März 1912.
Unter dem Pferdebestande des Dominiums sBinren,

Kreis Trebnitz, ist die Brustseucheform der Jnfluenza der
Pferde festgestellt worden.

Nr. 133. . Oelg, den 1. Februar 1912.
Das Musterungsgeschäft pro 1912 betreffend.
Den Magisträten, Herren Gutsvorstehern und Gemeinde-

vorständen des Kreises theile ich in Gemäßheit des §62 ad 2
der Wehrordnung vom 22. Juli 1901 hierdurch mit, daß
die Musterung der Militärpflichtigen des hiesigen Kreises durch
die Ersatzkommission am 15. Und 16. März in Bernstadt
im Schützenhause und am 18., 19., 20., 21., 22. und 23. März
»in Bahns' Anlagen hierselbst stattfinden wird.  

Die Vorsteher müssen mit den Mannschaften
an jedem Tage früh 7 Uhr pünktlich zur Stelle sein,
bei ihrem (Eintreffen die Vorstellungs- und Ver-
leseliste sofort zur Durchsicht vorlegen und etwaige
Nachträge unter Vorlegung eines Vollständigen
Listenauszuges Und des Loosungs- bezw. Geburts-
scheines anmelden.

Zur Vorstellung gelangen die Militärpflichtigen aus den
einzelnen Ortschaften nach folgender Ordnung:

l. glm Filititzenhanse n gerannt.
Freitag, den 15. ärz cr.:

Stadt Bernstadt, Vorstadt Vernstadt, Buchwald, Cunzen-
dorf, Fürsten-Ellguth, Galbitz, Gimmel, Korschlitz, Kraschen,
Lampersdorf, Langenhof, Laubsky, Klein-, Mittel-, Ober- Und
SJiieoer=932iihlatfchiih.

Sonnabend, den 16. März er.:
Nieder-Mühlwitz, Ober-E)Jiühlwitz, Nauke, Neudorf b. B.,

Pangau, Patschkey, Postelwitz, Nieder-Prietzen, Ober-Prietzen,
Reesewitz, Sadewitz, Neu-Schmollen, Schönau, Schützendorf,
Ulbersdorf, Vielguth, Vogelgesang, Wabnitz, Weidenbach,
Wilhelminenort, Woitsdorf, Zantoch, Ziegelhof , Groß-
Zöllnig, Klein-8öllnig. -

ll. Fu Hahn-« Anlagen zu Oel-.
Montag, den 18. März cr.:

Stadt Oels.
Dienstag, den 19. März cr.:

Allerheiligen, Bartkerey, Bogschütz, Bohrau, Briefe,
Buckowintke, Vuselwitz, Carlsburgs, Crompusch, Cronendorf,
Cunersdorf, Dammer, Dobrischau, Döberle, Dörndorf,
Domatschine, Eichenhof, Eichgrund, Alt-, Groß-, Klein- und
Neu-Ellguth, Görlitz, Groß-Graben, Grüneiche, Grüttenberg,
Gutwohne.

Mittwoch, den 20. März cr.:
Hönigern, Gut Hundsfeld, Stadt Hundsfeld , Jack-

schönau, Jäntschdorf, Ienkwitz, Dorf Juliusburg, Stadt
Juliusburg, Kaltvorwerk, Kritschen, Kurzwitz, Langewiese,
Leuchten, Loischwitz, Ludwigsdorf, Maliers, Medlitz, Mirkau.

Donnerstag, den 21. März cr.:
Netsche, Neudorf b. I., Neuhaus, Neuhof b. R.,

Neuhof b. W., Klein-Oels, Oppeln und Neugarten, Ostrowine,
Klein-Peterwitz, Peuke, Pischkawe, Pontwitz, Pühlau, Raake,
Rathe, Rotherinne, Sacrau, «Schickerwitz, Schleibitz, Schmarse,
Nieder- und Ober- Schmollen, Schmoltschütz, Schwierse,
Schwundnig, Sechskiefern. .

Freitag, den 22. März cr.:
Sibyllenort, Spahlitz, Stampen, Stein, Strehlitz,

Stronn, Süßwinkel, Tschertwitz, Groß- Und Klein-Weigels-
dors, Weißensee, Wiesegrade, Wildschiitz, Würtemberg,
Zessel, Zucklau.

Die Entscheidung über die Reklamationen der
Militärpflichtigen sowie der Reservisten, Land-
wehrleute, Ersatzreservisten Und ausgebildeten
Landsturmpflichtigen durch die verstärkte Ersatz-Commission
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findet in Oels Sonnabend, den 23. März 1912, früh
8 Uhr, statt. _ "

Die Herren Ortsvorsteher, aus deren Gemeinden
Reklamanten zur Vorstellung kommen, haben ‚an diesemTage
ebenfalls zu erscheinen, worauf ich sie besonders aufmerksam
mache.

Die betreffenden Maniischaften haben sich mit ihren
Angehörigen, auf deren Alter, Gebrechlichkeit und Erwerbs-
unfähigkeit sich die Reklamation stützt, an den genannten
Tagen ohne besondere Vorladung im Geschäftslokal einzu-
finden; die Ortsvorstände veranlasse ich, Die Reklamanteii
hierauf besonders aufmerksam zu machen. Die vorschrifts-
inäßig angefertigten Reklainationen nebst den dazu
gehörigen Fragebogen sind bis spätestens den
10. März hierher einzusenden.

Die Loosung der Militärpflichtigeu des
laufenden Jahrganges findet Sonnabend, den
23. März er. in Bahns’ Anlagen hierselbst statt,
wobei jedoch das persönliche Erscheinen der Maiinschaften
nicht erforderlich ist.

Für rechtzeitige Beorderung der Mannschaften und das
pünktliche Erscheinen derselben im Geschäftslokal, sowie dafür,
daß jeder Militärpflichtige, der bereits in den Vorjahren
gemustert worden ist, Seinen Loosungsschein zur Hand hat,
ist Sorge zu tragen.

Wer durch Krankheit am Erscheinen im Musterungs-
termin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest einzureichen.
Dasselbe ist durch die Polizeibehörde zu beglaubigen, sofern
der ausstellende Arzt nicht amtlich angestellt ist.

Gemütskranke, Blödsinnige, Krüppel usw. sind auf
Grund eines derartigen Attestes von der persönlichen Ge-
Stellung beim Musterungsgeschäft entbunden. Bei Dem
später stattfindenden Ober-Ersatzgeschäft muß aber das
Attest eines beaniteteii Arztes vorgelegt werden, wenn sie
bei diesem wiederum nicht erscheinen können. il.liilitärpflichtige,
welche in den früheren Jahren krank gewesen sind, sowie mit
Epilepsie behaftete Leute habenden Nachweis der Krankheit
entweder durch ein Attest eines beaniteten Arztes oder drei
glaubhaste Zeugen zu führen.

Schiilanitskandidaten haben ihr Prüfungszeugnis, Bruch-
bandträger ihr Bru·chband, Brillenträger ihre Brille mit-
anbringen. .

Wer sich der Gestellung böswillig entzieht,
wird als unsicherer Dienstpflichtiger behandelt,
kann auszertermiulich gemustert · und sofort zum
Dienst eingestellt werden.

Von den Städten muß ein Deputierter und von den
Landgemeinden müssen die Ortsvorsteher die Mannschaften
begleiten und darauf halten, daß dieselben in nüchternem
Zustande erscheinen und sich auch unterwegs ruhig und
ordentlich betragen. Zum Musteruiigstermine sind die-Stamm-
rollen nebst Geburtslisten, die Vo·rstellungs- und Verleselisten
mit zur Stelle zu bringen.

Jii Betreff der Führung der Listen verweise ich
auf meine Kreisblattverfügung 11011128. März 1888
-—— Kreisblatt pro 1888 Seite 52 ——— uiid bemerke,
daß in der Vorstellungsliste wie auch in der Ver-
leseliste hinter jedem Jahrgang genügender Raum
zu etwaigen Nachtragungeu gelassen werden muß.

Jn der Verleseliste müssen die Namen genau nach
Jahrgängen in derselben Reihenfolge eingetragen werDen.
wie in der Vorstellungsliste. Es werden zunächst die
Militärpflichtigen des Jahrganges 1890, Dann diejenigen des
Jahrganges 1891 und zuletzt die des Jahres 1892 vorgestellt.

Nr. 134. Oels, den 5. März 1912.
_ Das Abraupen der Bäume betreffend. «
Die Besitzer von Obstgärten und Baumanlagen im

hiesigen Kreise werden unter Hinweis auf die Regierungs-

polizeiverordnung vom 17. Juli 1882 (A.-Bl. S. 205) und

§ 368 Nr. 2 des Str.-G.-B. hierdurch aufgefordert, das Ab-

raupeii der Bäume auch in diesem Jahre rechtzeitig zu

bewirken. ·
Die Herren Amts-, Guts- und Genieindevorsteher ersuche

ich darauf zu halten, daß überall und gründlich geraupt wird.
Die Säumigen sind der Ortspolizeibehörde zur Bestrafung
anzuzeigen.
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Nr. 135. «Oels, den 4. März 1912.
Die Ortsbehörden erinnere ich Daran, daß sie« nach § 6-

Der Verordnung vom 25· Februar 1880 (Regieriings-Anits-
blait Seite 31) alljährlichden Lehrern (Schuldeputationen)
eine Liste der schulpflichtig gewordenen Kinder zu übersenden
haben. Schulpflichtig werden mit dem zu Ostern d. Js.
beginnenden neuen Schiiljahre alle Kinder, welche bis zum
30. September d. Js. das sechste Lebensjahr vollenden. Die
Liste, welche nach dem unten abgedruckten Muster auf-
zustellen ist, muß sich spätestens 14 Tage vor Beginn des
Lehrkursus in den Händen des Lehrers befinden. Wenn im
Laufe des Jahres Familien mit schiilpflichtigen Kindern neu
anziehen, so hat die Ortsbehörde dem Lehrer alsbald eine
entsprechende illiittheilung zu machen.

Soll ein Kind in einer anderen Religion als der des
Vaters erzogen und unterrichtet werden, so hat der Vater
Sich; persönlich zur Abgabe einer entsprechenden Erklärung«
bei mir einzufinden. Es empfiehlt sich, daß der Betreffende-
zii seiner Legitimation sich eine Bescheiiiigung von der Orts-
behörde ausstelleii lässt

 

 

 

Liste
der am 1. April 1912 schiilpflichtig gewordenen Kinder

zu . . , Kreis . . . .

TI « —"«2"."·""« 87 4. 5
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Slir Vor-: Geburtstag E D 91‘ rhndnt
. . . » zu; Hi 1'

und -uiiame. und salr. 0 :: . . -
3 J ) F- " des Erziehers...
 

    
Nr. 13l3. Oels, den 4. März 1912.

Zur Vermeidung von Gebäudesteuer-Kontraventionen
werden die EDiagiStrc'ite, Gemeiiideoorstände und Herren Guts-
vorsteher des Kreises veranlaßt, diejenigen baiilichen Verände-
rungen, welche in der Zeit vom 1. Oktober 1911 bis 1. April
1912 entstanden sind bezw. voraussichtlich entstehen werden,
zur Kenntniß des Katasteranites zu bringen, welches Die er-
forderlichen Formnlare zur Anmeldung hiernach übersenden wird.

Nr. 137. Oels, den 2. März 1912.
Das Gesetz vom 7. August 1911 Gesetz-Sammlung S.»168),.

betreffend die Beschulung blinder und taubstummer Kinder
tritt mit dem 1. April 1912 in Kraft» » h » _

Zu den taubstummen Kindern im Sinne dieses Gesetzes
gehören auch Stumme, ertanbte unD solche K-iiider,»deren»G,ehör-
reste so gering sind, dasz sie die»Sprache auf naturlichem
Wege nicht erlernen können und die erlernte Sprache durchs
Ohr-zu verstehen nicht mehr imstande sind. « ·

Zu den blinden Kindern gehören auch solche Kinder, die so-
schwachsichti sind, daß sie den blinden Kindern gleichgeachtet
werden müssen» . ś « . .

Völlig taubstumme und zugleich blinde Kinder unterliegen
dem Gesetze nicht. Doch ist in jedem Einzelfalle zi»i prüfen, ob
auch wirklich beide Gebrechen so stark ausgebildet sind, daß das
Kind weder den InubStummenunterricht noch Den Blinden-
unterricht mit hinreichendem Erfolge besuchen kann. «

Der Verpflichtung, den in den Anstalten fur blinde unD
taubStumme Kinder eingerichteten Unterricht zu besuchen, unter-
liegen blinde Kinder voni vollendeten sechsten, taub-
stumme Kinder Dom vollendeten siebenten Lebensjahre
ab. Bei Kindern, welche in ihrer Entwickelung zuruckgeblieben
sind, kann der Beginn der Verpflichtung bis zu drei Jahren
hinaiisgeschoben werden« . ..

Jn den ersten fünf “Jahren nach Dem 1. April 1912 femnen,
wenn besondere Gründe vorliegen, Ausnahmen von der Schul-
pflicht oder ihrer Dauer von uns nachgelassen werben. »

Jii Gemäßheit der Uebergangsbestimniungen haben die
Ortsvorstände (Magistrate,« Gemeindevorfteher, Gutsvorsteher)
mit möglichster Beschleunigung eine·Liste aller zurzeit im
schulpflichtigen Alter stehenden oder» bis zum 31. Juli d. Js.
das sechste bezw. siebente Lebensjahr vollendenden Kinder,
welche unter das Gesetz (§ 1) fallen und noch nicht· in Anstalten
untergebracht sind, nach dem nachstehend abgedruckten Musters
aufzustellen.
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Zur Ausführung des Gesetzes betreffend die Belehrung
blinder und taubflnminer Minder vom 7. August 191l.

A,

Stadt
Kreis Oele-.

Landgeineinde
« Giitsbezirk .

Yashineisnng
der amt) . . . . . . . . . . vorhandenen " . «

a. blinden nnd sehr schwachsichtigen Kinder, welche das sechste Lebensjahr bis zum-it) .
erreichen,

b. taubstummen, stummen, tauben und sehr s
. erreichen.

(Kiiider, welche das schulpflsichtige Alter erst in der Zeit bis einschließlich drei Monate mich dem iibernächsten Schul-

J'

chwerhörigen Kinder-, welche das siebente Lebensjahr bis zum-si-) .

aiisnahiiieteriiiiii vollenden, sind nur dann in diese Nachtrrisnng aufzunehmen, wenn die Eltern oder gesetzlichen Vertreter die
tvorzeitige Eiiischulung (g 3 des Gesetzes-) wünschen)
 —-

*) Teriiiiii ein und ein halbes Jahr vor dein iibernächsten Schulaufnahmetermine (siehe Ausf. Anw. Abschnitt I.)
M) Termin, der dem übernächsten Schulausnahmetekmin entspricht-
 

 

_ ‑ ‑ « «"ei·isqdi;e«i"ii;ei sie
ś lezsdsgeelu Angabe daruber, Veriiiogenss » Es bteißt

Geburts- Kindern ob.Vom-i«mdlge Kgfzkgltkzljxksgesxjexfck den-Pris-

und solchen Btmtht oDer Unterhaltnn s- PUNum
tag- « Kindern Taubstiiiiiinheit « pfüebtiqeng Ubelriaiikib

Name Junne, "- , VOVHW DDer in (Eltern pp.·) sowie Ver Etj h) di e- Monat, Ct D deren Eltern weichem Nase Aeußming darzulegen VI UD leU g
Os an H— - . ’« _ sJ 3 » ’ weshalb sie s-

kde Deß Jahr« LI311‘613)?L ©6611)adfiidnig'feit, Darüber, ob End ein Kind erganzende
G b ta t unD Person Stiiinniheit, dälrilksthllkåltkäsgis zum Aenßernngen

.Kiiiii«sD . e UT -s01«-- . O- »" . b’ Uiiterriclt -
“Bär. u » « Wohnmt des Kindes ggkkåillkspkdkeåt Spfilclztxige iider in Den)

(meme, 51mg, Der entzogen ist, f ) ig LUVKQUÄUFYU Anstalten des
8‘» auch Name besteht, sowie ob »de.,«Kiii es weht für Santa:

onrname). · . O} Stand um angeboren DDer des llnterbaItä entwickelt PrtP— rates
SICIIIIISV« Wohnort erst ipüter in einer Blinden- unD Eh ; Und

es , des . beiw- · „o; »U- Kreis-
ß Mk , ’I' I Und Wodurch Taiibstuiniiiens ‚gibt-Im?" behorde schul-gewannen ‘t’t D "t “h“; A i" c fang )a ten

Qtertreterß. in s an en is . iii i in » n iin j inipcftorß.
zu nehmen ist.

i. — 2. si. 4. 5.·" i3. 7. 8. 9. 10. 
         

In diese Nachweisung sind auch solche-Kinder aufzunehmen,
iwelche das sechste oder siebente Lebensjahr erst in der Zeit
Vom 1. August bis zum 31. Oktoberd Js. yollendem sofern
ihre Eltern cidergesetzlichen Vertreter ihrevorzeitige Einschuluiig
zu dem diesjährigen Schulaufnahmetermin wünschen (§ 3).

. Getrennt Von dieser achweisung haben die Ortsvorstände
gleichzeitig und ebenfalls nach dem Nusteris eine weitere über
diejenigen Kinder aufzustellen, welche in der Zeit vom
1. August 1912 bis zum 31. Juli 1913 schulpflichtig werden. ,

‚ Den Ortsvorständen bleibt es überlassen, gegebenenfiills in
Spalte 8 beider Nachweisungen darzulegen, weshalb sie ein
Kind zum Unterricht in der Anstalt nicht für genügend ent-
wickelt und bildungsfähig halten«-i Jn derselben Spalte ist
von ihnen unzugebem ob etwa die Eltern oder die gesetzlichen
Vertreter die Kinder ohne Vermittelung des Kommunalver-
oerbandes in einer Anstalt unterbringen wollen oder für ihren
Unterrichtnn ausreichender Weise anderweit sorgen oder mit
{Dem Eintritt des Kindes in das schiilpflichtige Alter zu sorgen
Fbeabsichtigen Um in letzterem Falle prüfen zu können, ob der
Unterricht als ausreichender Ersatz angese en werden. kann, sind
Edie Lehrer und Lehrerinnem welche den rsatzunterricht erteilen
wollen, mit dein Hinzusü en einer Angabe darüber namhaft zu
machen. ob. sie eigeiis ür diesen Zweck oorgebildet und mit
dem Vetfcihigungsnachweise versehen i[mD. —»— Jn den« ersten
fünf Hauen nach dem 1. April 1912 ind bei solchen Kindern,
bezüg ich deren eine Ausnahme Von der Schulpflicht in Frage
kommen kann, die vorliegenden Gründe geltend zu machen. .-

Die»Ma istrate, Guts- und Gemeindevorstände des Kreises
versuche ich, ie Nachweisungen ungesäumt aufzustellen und  

    
mir bestimmt bis zum 15. d. Mis. einzureichen. Fehl-
anzeige ist erforderlich. · - » , «

» Die Kontrolle über die in das schulpflichtige Alter tretenden
blinden oder taubstumnien Kinder liegt auch weiterhin den
Ortsvorstanden ob. FDteTe_ haben deshalb eine Nach-
ioeisuiig der noch nicht schiilpflichtigen taub-
st«unimen und blinden Kinder laufend zu führen. In
dieser Nachweisung sind alle taubstumnien und blinden Kinder,
ferner alle wegen hochgradiger Taubheit oder Schwachsichtigkeit
dem Gesetze nach §i Absatz 3 und 4 voraussichtlich unter-
worfenen Kinder sowie endlich alle Kinder, die taubstumm und
zugleich blind sind, ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand
nnd den ·Verniogens- und Berufsstand der Eltern aufzunehmsir
Zwecks Aufstellung der Nachweisung wird es sich namentlich
in großereirOrten empfehlen, daß die Ortsvorstände alljährlich
eine offentliche Aufforderung an die Eltern und gesetzlichen
Vertreter erlassen, ‚alle mit den genannten Fehlern behafteten
Kinder, die das vierte Lebensjahr zurückgelegt haben, zur An-
meldung zu bringen. Eine Ausfertiguiig dieser Nachweisung ist
unter Beachtung der oben" für die diesiährige Nachweisung ge-
gebenen Gesichtspunkte jiihrlich zum«1. Januar bezüglich
derjenigen Kinder einzureichen, welche bis zum 1. August des
jeweilig ubernachsten Jahres das sechste bezw. siebente Lebens-
jahr vollenden

..Zum gleichen Tage,»also zum 1. Januar 1913, und auf
gleichem Wege haben »die Ortsviirstände anzuzeigen, ob und
welche Veranderungen in der jeweilig vorjiihrigen Nachweisung
eingetreten sind, insbesondere die Nachweisung zu berichtigen,
wenn Kinder infolge Wegzuges der Eltern oder Tod aus-



43

geschieden oder infolge Ziizuges hinzugekommen sind. Die Be-
richtigungen haben gegebenenfalls auch die nötigen Angaben
über diejenigen Kinder zu» enthalten, welche Das Z ulpflichtige
Lebensalter erst in der Zeit bis einschließlich drei ongte nach
dem 1. August des« betre enden Jahres vollenden, foferii die
Eltern oder gesetzlichen ‘ertreter die vorzeitige Einfchiilung
wünschen (§ 3)..

» Jedes blinde oder taubftunime Kind im Sinne
dieses Gesetzes ist behufs Feststellung seiner ge-
nii enden körperii e»n und geistigen ssntwiikelung
un Bildungsfähig eit durch den Königlicheii Herrn
Kreisarzt zu i»interfuchen.» Die Untersuchung der taub-
stiimmen Kinder ist tunlichftmit der Untersuchung zu verbinden,
die für-die fortlaufende ftatistische Aufnahme der Taiibstummen
stattzufinden hat. » Der unterfuchende Arzt hat für jedes taub-
tumme und für jedes blinde Kind einen Fragebogen auszu-
üllen. Die Eltern und gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet,
die in Betracht kommenden Kinder» nach vorheriger Auf-
forderung «bei der Untersuchung vor-zuführen Nötigenfalls ift
zwlaiegsweise Zuführung durch die Ortspolizeibehörde zu ver-
aii a en.

Die ausgefüllten Fragebogen fjiid in diesem
Jahre tunlichst schon den Nachweisungen beizu-
fügen, welche bezüglich der im August d. Js. zu
befchiilenden Kinder bis zum 15. März eingereicht
werben. · Wo fich dieses nicht _ermöglichen läßt,
etwa weil die zwang sweife Zuführung der Kinder
vor dem»1.Ap«ril d. Is., an welchem das Gefetz in
Kraft tritt, nicht angängig ist, sind sie bestimmt
zum 2. April D: Is. nachziifügen

Schließlich erfiiche ich gemäß b»esond«erer.Anordniing der
Herren Minister, mit Rücksicht auf die Resolutionen der beiden
Häuser des Landtages, welche eine baldige gesetzliche Regelung
der Schulpflicht der nur dreisinnigen Kinder (Taubftiimmen-
blinden) bezwecken, bei Gelegenheit« der ersten Feststellung der
fchulpflichtigeii taubstummen und blinden Kinder auch eine Sta-

.tistik der taubftuininen und zugleich blinden Kinder im
Lebensalter Von 6 bis 1»5« Jahren — getrennt nach Jahrgängen
-—— aufzunehmem Dabei« ist auch festzustellen, wieviel von Dielen
taiibstuminen blinden Kindern »in.Aiiftalteii uiitergebracht sind
oder nach Beschluß der Provinzialverbände freiwillig unter-
gebracht werden sollen. Gleichzeitig fiiid»die«9.lnftalt»en zu be-
nennen.· Eine·fi«eiiiiillige Unterbringung in der für olche nur
dreisinnigen Kinder eingerichteten_SBilDungsanftalt in iowawes
ist« nach Kräften zii fördern. Diese Nachweisungen find mir
bis zum 10. April d. Js. vorzulegen.

Nr. 138. Oels, den 28. Februar 1912.
Der außergewöhnlich heiße Sommer des Jahres 1911

hat vielfach einen ungünstigen Einfluß auf das mit Der
Eisenbahn beförderte Vieh ausgeübt. Damit einer Wieder-
holung solcher Schäden in Zukunft nach Möglichkeit abgeholfen
wird, hat die Eifenbahnverwaltung Vorsorge getroffen, daß
ihre Dienftftellen den Viehfendungen während der heißen
Jahreszeit erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden. Jnsbefondere
handelt es sich darum,

1. zu enge Verladungen zu verhindern,
2. für pünktliche und schnelle Beförderung zu forgeii,
3. längere Aufenthalte auf den Zugwechfelftationen tunlichst

zu vermeiden, .
4. solche Sendungen, deren fahrplanmäßige Beförderung

durch Ziigverfpätungen oder aus anderen Gründen ohne
Schuld der Abfender oder Begleiter verzögert worden
ist, mit den für Tiere freigegebenen Zügen weiter-
zuleiten, die die Sendungen den Befiiinmiingsstationen
am schnellsten anführen,

5. zum Befprengen der Wagen und Tiere Wasser und bahn-
eigene Geräte zur Verfügung zu stellen und

6. für Schweine in Ladungeii auf Antrag möglichst nur
Wagen mit Lattenwänden zu ftellen.

Nr. 139. . Dels, den ß. März 1912.
Betrifft die Erhebung der Gemeindeabgaben

für das Rechnungsjahr 1912.
Ueber die Vertheilung des Steuerbedarfs hat jede Gemeinde

gemäß § 59 des Kommunalabgabengefetzes vom 14. Iuli 1893
(G.-S. S. 152«ff.) bis zumAblaufe Der ersten drei Monate
des Rechnungsjahres (d. i. bis Ende Juni) Beschluß zu faffen.

Die Gemeindevorstände »veranlafse ich, unter genauer
Beachtung der Vorschriften »in den 54. bis 57
des genannten Gesetzes, sowie meiner Kreisblatt-

.. 10. Oktober 1894 ‚ 194 .
verfugungen vom 19. illiära 1897 Seite F behufs  

Deckung des Steuerbedarfs für das Rechnungsjahr 1912 bis--
spätestens den 1. Mai d. Js. einen Gemeindebe chluß wegen
Erhebung von ufchjägen zu den » direkten taatsfteuern
herbeizuführen. a im Vorjahre wiederholt Steuerbefchüfse
wegen formeller Mängel für ungültig erklärt werden mußten,.
mache ich den Gemeindevorstanden die Beachtung der §§ 104
und 106 Der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 hierbei
zur besonderen Pflicht. «

Die Bestimmungen wegen Heranziehung der Gewerbe-
fteuer zu den Gemeindeabgaben sind theilweise bisher» nicht
beachtet worden. Ich weise hierbei ausdrücklich darauf hin,
daß die Gewerbesteuer selbst dann init Zuschlagen zu belegen
ist. wenn z. Zt · Gewerbefteueizejlichti e in der Gemeinde
nicht vorhanden» sind. weil die nglich eit »vorli»egt, daß fich
nachträglich Gewerbetreibende in der _ Gemeinde nieder-
laffen. Die Beschlüsse dürfen immer nur für ein Jahr gefaßt
werden unD haben· auch nur für ein Jahr Geltung.

Die durch meine Kreisblattverfiiguiig oom 30. März 1907
(S. 54 ff.) angeordete Nachweisungift nicht mehr aufzustellen.
An ihre Stelle tritt eine Nachweifiiiig nach dem in meiner
Kreisblattverfügung oom 17. Februar 1908 (S. 47s ab-
edruckten Muster. Die neue Nachweisuiig ift bedeutend ein-

fzacher wie die bisherige; ich erwarte _Daher, daß deren Aus-
füllung umso gewissenhafter erfolgen wird, damit zeitraubende
Rückfragen möglichst vermieden werben. _ h »

Zur Erläuterung der sJiachweifung bemerke ich· noch, daß
die unime der Spalten 4, 6 und 10 den Betrag in Spalte 3
ergeben muß. » · .

Der Beschluß wegen Erhebung der Gemeiiideabgabeii. die
hierzu gehörige Eiiiladiiiiifscuirende, oben »bezeichnete Nach-
weisung, sowie der Gemeindeetat sind mir. falls letzterer noch
nicht eingesandt ist, bestimmt bis· zum 1. Mai cr. »ein-
zureichen. Die Formulare hierzu find in Der Ludwigscheii
Hofbuchdruikerei hierfelbft vorrätig.

Nr. 140. Oels, den 6. März 1912.

Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom
28. Februar 1899 (Kreisblatt Seite 39) veraiilafse ich die Herren
Geiiieiiideooisteher. mit »der Aufstellung und Festsetzung
der Voranschläge für 1912 vorangehen, soweit es noch-
nicht geschehen ist. _ · ·

Der Gemeindevoranschla ist von dein Gemeindevorsteber
für das Rechnungsjahr oder Für eine längerevon der Gemeinde-
oersammlung bezw. Gemeindevertretung feftzufetzende Rech-
nuiigsperiode zu entwerfen. Diese Periode darf»jedoch« die-
Daiier von drei Jahren nicht übersteigen. Der Entwurf ist
während zwei Wochen nach Vorheriger Bekanntmachiing in
einem von der Gemeindeversammlung (Gemeindevertretung) zu
bestiinmeiiden Raume zur Einsicht aller Gemeindeangehörigen
auszulegen. « · ,

Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Feststellung des Bor-
anschlages durch die Gemeindeversammlung bezw. Gemeinde-
vertretung. Der Gemeindehaushalt ist nach dem Voranfchla e
zu führen. Alle Genieindeeiiikünfte müssen zur Gemeindekaffe
gebracht werben.

Die Kreisabgaben sind nach ä. 12 Des Gesetzes« vom
23. April 1906 gleich Den übrigen Gemeindesteuern aufzubringei«»i,
sie müssen also bei der Einnahme _in Den Gemeiiidefteuern mit
enthalten fein. Dasselbe gilt für die Schulabgabm

» In Gemeinden, welche für sich allein einen Schulverband
bilden, können die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben für
Schiilzwecke in Den Genieindeetat aufgenommen werben. »

Bei Gemeinden, die Gesammtfchulverbäiiden angehoren, ift
der auf Die Gemeinden entfallende Antheil an Schulfteiierii,
dessen Höhe beim Verbandsvorsteher zu erfahren ift, in Ansatz»
zu bringen. » » »

Bis zum 20. April d. Js. ist mir eine Abschrift „Des Vor-
anschlages eiiizurejcheii. Forniulare zu den Voran chlagen find
in der A. Ludwigichen Hofbuchdruckerei hierfelbt voiräthig..
»Das Formular ist in allen Spalten auszufüllen.

Nr. 141. Oels,· den 6. März 1912»;
Voraussichtlich im Mai d. Js. soll eine ordentliche Früh-·

jahrskörung stattfinden. Ich fordere die Gemeindevorstände
auf, Die Besitzer von ungekörten Biillen hierauf hinzuweisen
und die Bullen, welche gekört werden sollen, bei mir bis zum
1. Mai d. Is. unter Angabe, ob unb fur welche Bullen Stall-
körung beantragt wird, anzumelden. Hierzu bemerke ich, daß-.
für Stallkörung neben den ordentlichen Körkoften eine Gebuhr
von 5 Mark für jeden» Bullen erhoben wird.» Im Interesse Der
Koftenerfparniß beabsichtige ‚ich, ‚bei der Fruhjahrskörung Die
Körkominiffion nur aus zwei Mitgliedern bestehen u lassen.

Ich mache wieder darauf aufmerksam, da fowo lderjeni.ge,.
der einen nicht ungekörten Bullen zum· Decken fremder Kuhe
hergiebt, als auch derjenige, der seine Kuhe von einem fremden
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nicht gekörten Bullen decken läßt, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark
eventuell mit Haft bestraft wird (§ 16 Der Polizeiverordnung).

Die Bu·llen, die zur Körung gestellt werden fallen, sind der
Körkojnmiffion am Mtifterungsorte, mit Nasenrmg versehen,
vorzuführen.

Die Musterungsorte und Körtermine werden rechtzeitig im-
Kreisblatt bekannt gemacht werben.

Nr. 142. Oels, den 4. März 1912.
Nach den Baupolizeiverordnungen für den Regierungs-

bezirk Breslau unterliegen Bauten, die für Rechnung des
Reiches oder des Staates und unter Leitung von Reichs- oder
Staatsbaubeamten ausgeführt werDen, hinsichtlich der Ertheilung
der Bauerlaubnis insofern einem besonderen Verfahren, als
das Bauvorhaben vor der Ausführung unter Beifügung ge-
wiffer Bauvorlagen der Baupolizeibehörde lediglich zur Er-
klärung vorzulegen ift, ob und was etwa in baupolizeilicher
Hinsicht dagegen zu erinnern fei. Ueberall da, wo eine derartige
Regelung der formellen baupolizeilichen Behandlung fiskalischer
Bauten erfolgt ist, darf nach der in Band 58, 6. 149 veröffent-
lichten Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 7. März
vorigen Jahres für die Abgabe solcher Erklärung selbst dann
vom Fiskus keine Baupolizeigebiihr erhoben werden, wenn
die örtliche Gebührenordnung diefe ausdrücklich vorsieht und
wenn in der Banordnung die vorgedachte Erklärung der Bau-
polizeibehörde ausdrücklich als Genehmigung bezeichnet ist.

Nach der LlrteilsbegrünDung ist es unzulässig, die den
Gemeinden durch § 6 des Kommunalabgabengefetzes gewährte
Befugnis zur Gebührenerhebung auf solche Fälle einer bau-
volizeilichen Thätigkeit zu übertragen, in denen der Genehmigung
nicht eine Prüfung vorausgeht, die zugleich dem Bauenden
einen Schutz gegen technische Fehler des Projekts bietet und
deshalb wesentlich auch im Interesse des Bauenden liegt.
Wo die sogenannte Genehmigung erfolgt ohne eine Prüfung,
die zwar nicht Den-311m1, wohl aber bei ihrer Art und ihrem
Umfange die Folge einer Wahrnehmung der persönlichen
Interessen des Bauenden hat, Da fehlt es an derjenigen Ge-
nehmigung, die nach dem Gesetze (neben der Beaufsichtigung)
die Voraussetzung der Gebührenerhebung bildet.

Breslau, Den 15. Februar 1912.

Polizeiverordnung.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der § 6, 12 und
15 des Gesetzes über« die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 wird im Einverständnis mit den betheiligten Berufs-
genofsenfchaften und mit Zustimmung des Provinzialrathes
für den Umfang der Provinz Schlesien Folgendes verordnet:

' 1

Nr. 143.

Der zweite Satz in Ziffer II des § 3 der Polizeiverordnung
vom 1. Mai 1906, betreffend den Verkehr mit Mineralölen
(Amtsblatt der Regierung in sBreslau, Seite 224 ff., in Liegnitz,
Seite 133 ff., in Dppeln, Seite 189 ff.) in der Fassung der
Polizeiperordnung vom 22. Dezember 1910 (Amtsblatt der
Regierung in Breslau, 1911, Seite 1/2, in Liegnitz, 1911, Seite
2, in Oppeln 1911, Seite 13), wird aufgehoben und durch
folgende Bestimmung ersetzt: '

Gefäße zur Aufbewahrung größerer Mengen als 2 kg
müssen aus verzinntem, verzinktem oder verbleitem Blech her-
gestellt fein; ihre Oeffnungen sind durch sicher mit dem Gefäß
verbundene, haltbare Einfätze (feinmafchige Drahtnetze oder
andere, gleich wirksame Mittel) gegen das Hindurchfchlagen
von Flammen zu sichern.

2. .
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung

in Kraft.
Der Oherpräfident der Provinz Schlefien.

J. A. Tidick.

Oels, den 27. Februar 1912.
Vorstehende Polizeiverordnung bringe ich hiermit zur

· öffentlichen Kenntnis.

Breslau, den 9. Februar 1912.

Polizeiaerordnung.
Auf Grund der §§’187 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der
§§ 6, 12 und 15 Des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom

Nr. 144.  

11. März 1850 wird unter Zustimmung des Bezirksausfchuffes
für den Umfang des Regierungsbezirks Breslau Folgendes "
verordnet:

Einziger Paragraph
Die Polizeiverordnung vom 20. Juli 1892, betreffend den

Verkauf und das Feilhalten von Krebsweibchen (Amtsblatt
1892, 6. 293) verlängert durch Polizeiverordnung vom 6. Ja-
nuar 1898 (Amtsblatt 1898, 6. 39), 6. März 1903 (Amtsblatt .
1903, 6. 79), 6. März 1908 (Amtsblatt 1908, S. 69), wird
hiermit aufgehoben.

Der Regierungspräfident.
I. V. Angerer.

- Oels, den 24. Februar 1912.
Vorftehende Polizeiverordnung wird hiermit veröffentlicht.

Nr. 145. Oels, den 1. März 1912.
Nach einer Mittheilung der Königlichen Eifenbahndirektion

in Breslau ift im November v. Is. auf einem Wegeübergange
am Bahnhof Zeffel ein Fuhrwerk infolge Unachtfamkeit des-
Kutschers von einem Eifenbahnzuge überfahren worden.

Die Wagenführerwerden hierdurch erneut vor Unauf-
nterksamkeit beim Pasfieren der Eifenbahnübergänge gewarnt.

Nr. 146. Oels, den 5. März 1912.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises mache ich auf höhere

Anordnung erneut auf meine Kreisblatt-Verfügung vom· 7.
März 1911 ———- Kreisblatt Seite 50 ——-— aufmerksam, wonach
die Erlaubnis zur Ausfuhr von Vieh aus Beobachtmigsgebieten
nach dem Magerviehhof in Friedrichsfelde bei Berlin nicht
ertheilt werden darf.

Nr. 147. Oels, den 5. März 1912.
Diejenigen Arbeitgeber, welche ausländifche Arbeiter be-

schäftigen wollen, mache ich darauf aufmerksam, daß als An-
trag auf meine Zustimmung zur Annahme solcher Arbeiter
lediglich ein unterschriebener Verpflichtungsfchein an mich ein-
zureichen ist. Formulare zum Verpflichtungsschein sind in
der hiesigen Kreisblattdruckerei käuflich zu haben. Der Ver-
pflichtungsfchein ift stets von dem Besitzer felbft oder von
dem bevollmächtigten Betriebsleiter, nicht von einem anderen
Angestellten, unterschriftlich zu vollziehen.

Nr. 148. Oels, den 5. März 191.2.

Zweuahrig-Freiwillige
zum Eintritt für Herbst d. Js. können sich mündlich oder
schriftlich melden beim
4. Niederschlefifchen JnxanterieMegiment in Breslau.

Westendka erne. Langegaffe. -
Ich erfuche die Ortsbehörden, vorstehende Bekanntmachung

in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.

Nr. 149. Oels, den 29. Februar 1912.

Auf Wunsch des »Deutfchen Vereins gegen den Miß-
brauch geistiger Getränke (E. V.) in Berlin« wird auf
folgende im Mäßigkeitsverlage Berlin W. 15, Uhlandftraße 146
erschienenen Schriften über Trinkerfürforge hingewiesen: .

1. Wichtige Kapitel aus der Trinkerfürforge. Bericht
über die dritte Konferenz für Trinkerfürforge (27. und 28. No-
vember 1911), enthaltend Vorträge, Debatten, Verzeichniffe
der Trinkerfürforgestellen und Trinkerheilftätten, Literatur zur
Trinkerfürforge, Preis 1,20 Mark.

2. Trinkerfürforge. Bericht über die erste deutsche Kon-
ferenz für Trinkerfürforgeftellen (26. Oktober 1909), enthaltend
Vorträge, Debatten, Trinkerfürforgeftellen, ein Rückblick und
Ausblick von Professor Gonfer. organisierte Fürsorge für
Trinker und ihre Familien von Dr. R. Burckhardt (auch als
Sonderausgabe erschienen, f. IfD. Nr. 3), Verzeichnis der
Trinkerfürforgeftellen Deutschlands mit ihrer Organisation,
Schemata für praktische Arbeit, Literatur zu c.Irinferfi‘trforge,
Verzeichnis der Trinkerheilftätten, 174 Seiten, Preis 1,20 Mark.

3. Dr. R. Burckhardt: Organisierte Fürsorge für Trinker
und ihre Familien, 3. Auflage, 32 Seiten, Preis 0,40 Mark.

4. Dr. Martins: Deutsche Trinkerheilftätten, 87 Seiten,
Preis 1,00 Mark. ·-
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5. Rath, Stadtrath: Die Aufgaben der Gemeindever
waltungen im Kampfe gegen den Alkoholismus, 2. Auflage,
71 Seiten, Preis 0,60 Mark.

6. Prof. Dr. Trommershausen, Stadtverordneter: Die
Schankbedürfnisfrage in den größeren Städten, 22 Seiten,
Preis 0,50 Mark.

7. Dr. smehmann, Oberverwaltungsgerichtsrath: Arbeiter-
versicherung und Alkoholismiis, 3. (erweiterte) Auflage,
33 Seiten, Preis 0,80 Mark.

8. Hausen, Landesversicherungsrath:
Arbeiterversicherung im Kampf gegen
24 Seiten, Preis 0,40 Mark. _

9. Belehrungskarte Nr. 20. Was müssen Angehörige
und Freunde der Trinker wisfeii? Preis 100 Stück 50 Pf.,
1000 Stück 3,50 Mark. «

Nr. 150. Oels, den 4. März 1912.
Die ,,3entralstelle für Bolkswohlfahrt« in Berlin W. 50,

Augsburgerstraße 61, gibt im Interesse der Jiigendpflege eine

Der Köniin

Die Organe der
den Alkoholismus,
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Zeitschrift »Ratgeber für Jugendoereinigungen« heraus. Die
im Verlage von Karl Heymann Berlin W. 8, Mauer-
ftraße 43/44, monatlich erscheinende Zeitschrift kostet jährlich
1,00 Mark bei freier Ziistellung. Die »Zentralstelle für Volks-
wohlfahrt« bittet, ihr zur Veröffentlichung geeignete Mit-
teilungen über besondere Erfahrungen aus dem Gebiete der
Jugendpflege zugehen zu lassen.

Die Ortsausschüsse für Jugendpflege mache ich hierauf
aufmerksam.

Nr. 151. Oels, den 24. Februar 1912.
_ Personal-Chronik.

Verpflichtet: der Stellenbesitzer Paul SJieimann in Neudorf
b. J. als Waisenrath für den Gemeindebezirk
Neudorf b. J.; der Gärtner Robert Kroll in
Reesewitz als Waisenrat des Giitsbezirks Reeseivitz. 

che Landrath.
Graf Kospoth.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Schwundnig, den 3. März 1912.
Auf der von dem Kaufmann Gaßmann—Breslau ge-

pachteten Rustikaljagd der Gemeinde Strehlitz werden zur
Vertilgung des Raubwildes bis Ende März Giftbrocken aus-
gelegt. Vor Aufnahme des Fallwildes wird gewarnt.

« Der Amtsvorsteher.
Mindner.

Iuliusburg, den 3. März 1912. «
Auf der Feldmark Iuliusburg mit Rackwitz und Kaiserei

werden im März und April er. zur Vertilgung des Raubwildes
Giftbrocken ausgelegt.
gewarnt.

Der Amtsvorsteher.
Fr. Retter.

Grof3-Weigeisdorf, den 3. März 1912.
Der Landivirt H ermann Weicher aus Groß-Weigelsdorf,

geboren am 28. Oktober 1872, wird hiermit als Trunkenbold
erklärt.
· Die Herren Gastwirte werden hierdurch ersucht, demselben
oder den von ihm ausgesandten Personen keine geistigen Ge-
tränke irgend welcher Art zu verabfolgen. Zuwiderhand-
.Iungen werden auf Grund der Polizeiverordnung vom
.28. Mai 1903 bestraft.

— Der Amtsvorfteher.
M. Rvßmann.

Breslau X, den 9. Februar 1912.
Matthiasplatz 6.

Lehrkurfe in der Lehranstalt für Nutzgeflügelzucht
Vielguth, Kreis Oels.

In der unter Aufsicht der Landwirthschaftskammer für die
Provinz Schlesien stehenden Lehranstalt für Nutzgeflügelzucht
.zu Vielguth Kreis Oels, Inhaber Pastvr Michael, werden
»auch in diesem Jahre wieder Lehrkurfe in der landwirthfchaft-
Iichen Nutzgeflügelzucht (mit praktischen Demonstrationen, da-
neben auch theoretischen Darlstellungem abgehalten und zwar:

1. Oeffentliche Kurfe für Angehörige der chlesischen Land-
wirtschaft«), eine Woche dauernd, vom »22. bis 27.»April,
.3 öchftzahl 12 Personen, sonst nach Vereinbarung mit dem
.ursusleiter, bei mindestens sechs Teilnehmern. Kein
onorar.

2. urse für chlefische Landlehrer"·) 9.—13. April. Höchst-
zahl der Teiknehmer 12. ‚Stein Honorar.

»«’·) Es wird vielleicht möglich sein, den Theilnehmern eine
Beihilfe ·u·den Unkosten zu gewähren, Mittel hierzu sind beim
Herrn inister beantragt.

Vor «)liifi-iahnie des Fallwildes wird-

3. Privatkiirse für einzelne Personen. Zeit nach Vereinbarung
mit dem Kurnisleiter. Oonorar drei Tage 15 Mark. sechs
Tage 20 Mark, über sechs Tage 30 Mark.
Verbindung: Vielguth liegt von Oeis 11V2 km, von

Grvs3-Zöllnig 7 km, von Bernstadt 9 km entfernt. Jn Oels
und Bernstadt stehen Mietsivagen bereit. Auf Wunsch wird
bei rechtzeitiger, nach sEielguth gerichteter Anzeige Fuhrwerk
gestellt. Fuhrlohn »für ein bis drei Personen: nach Oels
4 Mark, nach Groß-Zöllnig fund Bernstadt 3 Mark. Wohnung
und Verpflegiing wird im Gasthause in sBielguth zum Preise
von etwa 3 Mark Pro Tag gebpten. h
» Die Besichtigiing des Geflügelhofes kann kostei«1frei er-
folgen, „Doch »wird gebeten, dasz Vereine und größere
Gefellfchaften sich vorher bei Herrn Pastor»!Uiichaet anmelden.

Anmeldungen zu »den Kursen find ausfchlieszlich undzwar
bei 1 unD 2 bis ioiitestens acht Tage vorher an Herrn Pastor
Michael in sBielguth zu richten, Der auch alle bezüglichen
Aiiskünfte über Lehrplan usw« erteilt (Rückporto beizufügen).

Landwirthfchaftskammer für die Provinz Schlefieii.
von Klitzing

Berlin, den .10. Februar 1912.
Bekaiintinachiing.

Die Zinsscheine Reihe III Nr. 1 bis 20 zu den Schuld-
verschreibungen der preußischen konsolidierten sprozentigen
Staatsanleihe von 1892 ——— 1894 über die Zinsen für die
zehn Jahre vom 1. April 1912 bis 31. März 1922 nebst den
Erneuerungsscheinen für die folgende Reihe werden -—

vom 1. März d. Js. ab
ausgereicht und zwar
durch die Kontrolle der Staatspapiere in Berlin SW 68,

Oranienstrasze 92/94,
durch die Königliche Seehandlung (Preiif3ische Staatsbank) in

Berlin W 56, Markgrafenftrasze 46a,
durch die Preußifche Zentralgenoffeiischaftskasse in Berlin C 2,

am Zeughaiise 2,
Durch sämtliche preußische Regierungshauptkasseii, Kreiskafsen,

Oberzollkafsen, Zollkafsen und hauptamtlich verwaltete
Forftkasfen,

durch sämtliche Reichsbankhaupt- und Reichsbankstellen und
sämtliche mit Kafseneinrichtung versehene Reichsbank-
nebenstellen sowie

durch diejenigen Oberpostkassen,
Reichsbankanstalt befindet.

Formiilare zu den Berzeichnisfen, mit welchen die zur
Abhebung der neuen Zinsscheinreihe berechtigenden Er-
neiieriingsscheine (Anweisungen, Talons) den Ausreichungs-
stellen einziiliiefern sind, werden von diesen unentgeltlich »
abgegeben.

-

an deren Sitz sich keine 



Der Einreichung der Schuldverschreibungen bedarf es zur
Erlangung der neuen Zinsscheine nur Dann, wenn die Er-
neuerungsscheine abhanden gekommen sind.

Hauptverwaltung der Staatsschulden.
von Bischoffshausen.

Schutzimpfung gegen die Hainoglobinurie
(Rotwasser, Weiderot, Blutharnen) der Rinden

Im Auftrage des preußischen Landwirtsehaftsministeriums
wird der Impfstoff gegen die Hämoglobinurie der Rinder
auch im Jahre 1912 durch das Gesundheitsamt der Land-
wirtschaftskamnier fiir «’«r)iiiiiier«ii zu Ziilichow-Stettin her-
gestellt und abgegeben.

Formulare
311

Einkommen- und Ergänzungssteuer-
Zu- und Abgangslisten sei-r- 63 Und est-)

sind vorrätig in dem

Formularlager von H. Ludwig in Oels,
Georgenstraße 4.

Zur
 

beginnenden Bausaison
empfiehlt « _

Baugenehmigungsgesuche Mk 55), ·
Bauerlaubnisse (am. 56) und «
Kostenanschläge (am. 72) · »

Das Fekmulakltigex von Ludwng m 9915,
» _ Oeqrgenstraße 4. .

Bei Pejtellungeii genugt die Angabe der in Klammern
beigefugten Nummer des Formularoerzeichnisses.
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Die Schutziinpfung wird nach den Ergebnissen der Jahre

1907——1911 empfohlen für diejenigen Rinderbestände, in
denen die Seuche alljährlich auftritt und in denen im Durch-
schnitt der Jahre ein Prozent der Rinder oder mehr an der
Seuche stirbt oder schwerer Erkrankung wegen geschlachtet wird.

 

3. eingebenerbet.unt.21.b.323

auf 

Die Schutzimpftuig vermindert in hohem Maße die Zahl
der Todesfälle und der schweren Ertrankungen.

Der Jmpfstoff wird vom 23. März an jeden Sonnabend
abgegeben.

Die (5ebrauebsanmeiiung, Die auch die Bezugsbedingmigen
enthält, wird Von der genannten Stelle auf Wunsch zugeschicku

Auf ein Grundstück wird zu
4 Prozent zur ersten Stelle ein
Hypotheken-Darlehn von

Mark
esucht. Gefällige schriftliche

Zingebote unter IQO G«»B.
vostlagernd Koschmim muten.

Landwirtschaften
in jeder Größe werden zitin Verkauf
im ganzen und zur Aufteiiung unter
günst. Beding übernommen. (butbgben
wird bar ausgezahlt Provision
u. Vorschusse werden nicht be-
ansprucht. Besichtigiiug erfolgtkostenlos

Puttners
Aniioncenburean Berlin G. 54.

Landwirtschaftss
N» lehrlingsstelle M

-«-I-·-.9. suche fiir meinen 17iäbrigen
mit Volksschulbildung

Gut bis 300 Morgen.
Schrifti. Angebote unt. Angabe
der Pensionsbedingungen unt.
A. M. an die Geschäftsstelle
der ,,Lokomotioe.«

sc o hn  

Dünne Kisten-retten
64· cm breit und 94 cm lang
(eignen sich vorzüglich zum Be-
decien der Friihbeete und der-
gleichen wie aueh zum Versrhalen
V«on Wänden, zum Bau von
Dommerlauben usw.) gibt ab,
in größeren Posten billiger

dieA.LudwigscheBuchdruckerei.

{einige am;
ifiir einzelne Knabenanziige
Männerhosen, Kostiimröcke
sowie reichhaltige Liliuster- -

H auswahl von Neuheiteii in E
, Verren- und Damenstotfen
« empfieht »
Fr. Hoffmann, Rotengasse 3.

Waffenfcheine
empfiehlt A. LudwigsRuchdruiierei.

 

 

 
 

 

Nebst einer Beilage.



3a verwenden zum öffentlichen Anschlag.
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Beilage ju Nr. 10 des Oelser Kreislilattes

vBekanntmorhung.
· Oele-, den 24. Februar 1912.

. Die diesjährigen Frühjahrskontrollnersammiungen finden
im Kreise Oels statt:

Am Mittwoch, den 10. April, 9 Uhr Vormittags
- in Oels in Bahn’s, Anlagen

für alle ENannschaften der (Dame, sowie Provinzial-Jnfanterie
Und sämmtliche Ersatzreseroisten ans der Stadt Das.

Am Mittwoch, den 10 April, 3 Uhr Nachmittags
in Oels in Pay-US Anlagen

für sämmtliche Niannschaften der übrigen LBaffengattUngen
aus der Stadt Oels, welche zu der Kontrollversainmlung am
10. April, 9 Uhr Vormittags nicht befohlen sind, sowie für
die Ortschaften: Beachten, Schmarse, LBürtemberg, Spahlitz,
ZUcklaU, Rathe Und Dammer. -

Am Donnerstag, Den 11. April, 8 Uhr Vormittags
in Peuke vor dem Rudelskhen Gasthanse

für die Ortschaften: BohraU, Jäntschdorf, Stampen, Domat-
schine, Sibyllenort, Loischwitz, Eichgrund, Dobrischau, PeUke,
Stein, Langewiese, Pühlau Und Jackschönau.

Am {Donnerstag}, Den 11. April, 11 Uhr Vormittags
in GroßiWeigelsdorf im Waschke schen Garten

für die Ortschaften: Hundsfeld, Görlit5, AlildsclJütz, Klein-
SlBeigeIeDm'f, Schleibitz« Und Klein-Peterwitz.

Am Donnerstag, Den 11. April, 2 Uhr Nachmittags
in Groß-Weigelsdorf im Wasschke sehen Garten

für die Ortschaften: garmin, SJiiriau, Dörndorf Und Groß-
Bseigelsdorf »

Am Freitag, den 12. April, 103/; Uhr Vormittags
in Stadt Juliusburg ans dem Ringe

für die Ortschaften: Stadt Und Dorf JUIiUleUrg, Neudorf
b. J., Strehlitz, Bartkerey, Jenkwitz, Döberle, Carlsburg,
Rotherinne, Gutwohne, Schmundnig, Schickernritz, Tschertwitz
Und Kurzwitz.

Am Freitag, den 12. April,« 2 Uhr Nachmittags
- . in Briese am Deckeschen Gasthause

für die Ortschaften: Bogschütz, Neul)aus, Hönigern, Briefe,
Ostrowine Und Sechskiefern.

Am Sonnabend, den 13. April, 9 Uhr Vormittags
in Klein-Leb am Ijliserreschen Gasthause

für Die Ortschaften: Raake, !l.lledlit5, Klein-Oele, Süszwinkcl,
Pischkawe, NeUhof b. R., Netsche Und Kunersdorf.
Am Sonnabend, den 13. April-s 2,,1..·; Uhr Nachmittags

instaltoorwerk am Hentkeskhen Gasthause
für Die Ortschaften: LUdWigsdorf, Groß-Ellguth, Kritschen,
Klein-Ellguth, Kaltvorwerk, Cronendorf, Ober- Und Nieder-
Schmollen, Neu-Ellguth, Vielguth, Neu-Schmollen Und
CrompUsch.

Am Montag, den 22. April, 101Å4I Uhr Vormittags
in Groß-Graben im Gehöft des Gastwirths Gräser

für die Ortschaften: Vialiers, Buckowintke, LBeißensee, Groß-
Graben, Schönciche mit Parodie Dombro we Und Grüneicl)e.

Am Montag, Den 29. April, 753 Uhr Vormittags
in Bernstadt auf dem Viehmarktsplatze

für die Ortschaften: Bernstadt Und Bangen of.
Am Montag, den 29. April, 103---;; Uhr Vormittags

in Bernstadt auf dem Viehmarktsplatze
für Die Ortschaften: Vogelgesang, Sademitz, Patschke1), Kunz-zeu-
Dorf, fllieiDenbad), Laubsky, Neudorj b. B., LBoitsdorf, PangaU,
BUchwald, Klein-Zöllnig Und Kraschen

Am Montag, den 29. April, 2 Uhr Nachmittags
in Mittel-Mühlatskhiitz auf dem Platze vor der Kirche

für Die Ortschaften: Zantoohl Postelmitz, 3iegelhof, Oder-,
Nieder-, Klein- Und iifiittehimübla13:01:15, Prielzen, Lampersdorf,
Fürsten-Ellguth Und QBilhelminenort

Am Dienstag, den 30. April, 9 Uhr Vormittags
in Ulbersdorf vor dem Frei-; sehen Gasthause

für die Ortschaften: Alt-Ellguth, Eichenhof, Pontwitz, Galbit3,
Über: Und Nieder-9Jkühlwitz, Ranke, BJabnitz, Schdnau,
Gimmel, Reeseroitz Und Ulbersdorf.

Am Dienstag, den 30. April, 3 Uhr Nachmittags
in Grüttenberg am Schüttlerschen Gasthause

für die Ortschaften: Schwierse, NeUhof, Schützendorf, Groß-
Zöllnig, Sessel, Stronn, Schmoltschütz, Grüttenberg, Allerheiligen,
Wiesegrade, BUselWitz Und Korschlitz.

Es stellen sich: «
1. Sämmtliche Offiziere , Sanitiitsoffiziere und oberen

Militärbeamten der Reserve und Landwehr l. Ansgebots.
2. Alle Reservisten, die in der Zeit vom 1. Oktober 1904

ab und später in den Riilitärdienst getreten sind, also
die Jahrgänge 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909,
1910 Und 1911.

sp « Der Königli

Freiherr von Metter

 

3. Alle zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen und
zzr ftDisposition des Truppenteils benrlanbten Miasm-

a en.
4. Sämmtliche Landwehrmannschasten l. Ausgedots Jahr-

gänge-1899, 1900, 1901, 1902 Und 1903.
. Diejenigen Riannschasten, die wegen häuslichen Ver-
hältnissen oder wegen Krankheit hinter die letzte- Jahres-
klasse der Reserve, Landwehr l. Und Il. ·AUfgedots, so-
wie der Ersatzreserve zurückgestellt sind und den Jahres-
klassen 1899 bis 1911 angehören.

6. Die zeitig Ganzinoaliden und zeitig oder dauernd Halb-
invaliden sowie die Militärrentenempfänger der Jahres-
klassen 1899 bis 1911 mit Ausnahme derjenigen, in
deren Paß sich die (Eintragung befindet »seheidet uns“
oder »dauernd Ganzinralide«. .

7. bSämiFIliche Ersatzreservisten der Jahresklassen 1899
is 1 .

8. Die auf Wanderschaft abgemeldeten Mannschaften der
Reserve nnd Landwehr l. Aufgebots, wenn sie sieh an
einem Orte aufbauen, in dem eine Kontrollversammlung
stattfindetz ausgenommen sind nur die Beute, Die vom
kontroilierenden Bezirkskommando ausdrücklich von Kon-
trollversammlnngen auch außerhalb des Kontrollbezirks
befreit sind.
Es brauchen dagegen nicht zu erscheinen:

1. Diejenigen Landwchrmannschaften der Jahresklassen 1899,
1900 und 1901, die nach Aug-weis der Vermerke in ihren
ENilitärpässen bereits zur Landwehr II. Aufgebots gehöreni

2. Diejenigen Landmehrmannschaften der Jahresklasse 1900
die in der Zeit vom 1. April 1900 bis 30. September
1900 in den aktiven JJZilltärdienst getreten sind.

o. Diejenigen Niannschaftem die drei Jahre Und länger aktiv
gedient haben Und in der Zeit Vom 1. April bis SO. Sep-
tember 1902 eingestellt wurden. S31115€;ennnmien sind die-
jenigen Yiannschaften,die mitNachdienen bestraft worden sind.
Die vorstehend Unter 2 Und 3 ausgeführten Blannskhaften

müssen jedoch an der diesjährigen Herbstkontrollversammlung
teilnehmen. —

Die zur Teilnahme an der Kontrollverfammlung verpflichteten
Offiziere, Unteroffiziere Und Piannschaften gehören für den
ganzen Tag der Kontrolloersammlung dem aktiven Heere an
Und sind gleich denjenigen des aktiven Dienststandes den«
Blilitärstrafgesctzen Unterworfen. ’

Befreiungsgesuche von den Kontrollversammlnuxgen oder
Gesmhe mit der Bitte, an einer anderen Kontrollversammlung
im hiesigen oder einem anderen Landwehrbezirk teilnehmen
zu Dürfen, sind nur in ganz dringenden Fällen und zwar
spätestens 8 Tage vorher
a) Von Offizieren I » » · «
b) von Behörden n. Brotherren sbeidemBezirkskommanderlA
c) Von Iliiteroffi«32iereii Und ZJEannschaften bei Dem Herrn

Bezirksfeldwebel in Oels anzubringen. »
Auf solchen Befreiungsgesuchen, die der Brotherr ec.» für

den zu Befreienden schreibt, muß letzterer sein Einverständnis
mit Namens-Unterschrift erklären.

Gesuche der Unteroffiziere Und Plannschaften, die als Un-
begrünDet, von der Ortspolizeibehörde — Amtsvorstand —-
nicht befürwortet Und nicht beglaubigt sind, Werden nicht be-
rücksichtigt·

Das Fehlen ohne Entschnldigung wird mit Arrest bestraft.
Anng für Offiziere, Sanitätsoffiziere, Blilitärbeamte:

Kleiner Dienstanzug, Niützez für Unteroffiziere Und Mann-
häuften: Anständige bürgerliche Kleidung-. Das Anlegen von
Orden Und Ehrenzeichen, sowie der Kriegervereinsabzeichen
in genauer; Es wird besonders daraus hingewiesen, daß
jeder Offizter und 931mm sich aus dem Kontrollplatze ge-
stelxen innig, zu dein sein Wohnort gehört und daß weder
Osfizkere noch Unteroffiziere oder Mannschaften besondere
Befehle erhalten. «

Alle Unteroffiziere Und Viannschaften haben sämmtliche
Blilitärpapiere zur Stelle zu bringen.

Bezirkskommando.

Oels, den 28; Februar 1912.
Vorstehende Bekanntmachung wollen die Ortsbehörden

durch öffentlichen Anschlag, wozu diese Kreisblatt-Beilage zU
Berti-senden ist, zur Kenntniß der Betheiligten bringen, damit
Bestrafungen wegen Versäumnis der Kontrollversammlungen
möglichst Vermieden werden.

Ü
!
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che Landrath. —
u. V

nich, Regierungs-MERM-


